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Beglaubigung von Unterschriften
Die Beglaubigung bestätigt, dass die Unterschrift auf einem Dokument Ihre eigene
Unterschrift ist.

Beglaubigt wird Ihre Unterschrift auf

Dokumenten, die Sie bei einer deutschen Behörde vorlegen müssen,
Dokumenten, die Sie wegen eines Gesetzes oder einer anderen Vorschrift bei
einer anderen Stelle vorlegen müssen.

Es können nur amtliche Beglaubigungen ausgestellt werden, keine öffentlichen
Beglaubigungen. Wenn Sie eine öffentliche Beglaubigung benötigen, wenden Sie
sich bitte an ein Notariat (mehr unter "Weiterführende Informationen").

Voraussetzungen
Zur Vorlage bei einer Behörde oder aufgrund einer Vorschrift
Das Dokument, auf dem Ihre Unterschrift beglaubigt werden soll, müssen Sie
vorlegen

bei einer deutschen Behörde oder
bei einer anderen Stelle, bei der Sie vorlegen müssen es aufgrund
eines Gesetzes oder einer anderen Vorschrift.

Ausgeschlossen von einer Beglaubigung
Auf manchen Dokumenten dürfen wir Ihre Unterschrift nicht beglaubigen,
zum Beispiel

auf Dokumenten in fremder Sprache,
auf Verträgen,
wenn bei der Unterschrift kein Text steht,
auf Dokumenten, die eine besondere Form der Beglaubigung brauchen,
beispielsweise bei diesen Themen: Grundstücke, Einträge ins
Handelsregister oder ins Vereinsregister, Familienrecht und Erbrecht,
Vorsorgevollmachten (mehr unter "Weiterführende Informationen")

Persönliches Erscheinen
Ihre Unterschrift können nur Sie persönlich bei uns beglaubigen lassen.

Erforderliche Unterlagen
Das Dokument, auf dem die Unterschrift beglaubigt werden soll
Ausweis-Dokument
zum Beispiel Ihr Personalausweis oder Ihr Reisepass

Gebühren
5,00 Euro

Rechtsgrundlagen
Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) § 34
(https://www.gesetze-im-internet.de/vwvfg/__34.html)
Gesetz über das Verfahren der Berliner Verwaltung (VwVfG BE 2016)

https://www.gesetze-im-internet.de/vwvfg/__34.html
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(https://gesetze.berlin.de/bsbe/document/jlr-VwVfGBE2016rahmen)
Beurkundungsgesetz (BeurkG) § 40
(https://www.gesetze-im-internet.de/beurkg/__40.html)

Durchschnittliche Bearbeitungszeit
etwa 15 Minuten

Weiterführende Informationen
Notarkammer Berlin
(https://www.notarkammer-berlin.de/)
Vorsorgevollmachten und Betreuungsverfügungen beglaubigen
(Dienstleistung)
(https://service.berlin.de/dienstleistung/324725/)
Beglaubigung von notariellen Urkunden, Bescheinigungen und
Übersetzungen für das Ausland (Apostille/Legalisation)
(Dienstleistung)
(https://service.berlin.de/dienstleistung/327408/)
Beglaubigung von Urkunden für das Ausland (Apostille/Legalisation)
(Dienstleistung)
(https://service.berlin.de/dienstleistung/320315/)
Beglaubigung von Urteilen, Beschlüssen, Erbscheinen, Vergleichen
für das Ausland (Apostille/Legalisation) (Dienstleistung)
(https://service.berlin.de/dienstleistung/327403/)
Beglaubigungen von Auskünften in Steuersachen,
Ansässigkeitsbescheinigungen für das Ausland
(Apostille/Legalisation) (Dienstleistung)
(https://service.berlin.de/dienstleistung/327459/)

Hinweise zur Zuständigkeit
Die Dienstleistung kann bei allen Bürgerämtern in Anspruch genommen werden.
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